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Safety bei Swisscom
Regel "Arbeit mit Schleifmaschinen" (030)

Begriff
• Als Schleichscheiben gelten umlaufende Körper jeder Art, die zum 

Schleifen oder Trennen dienen.

Gefährdungen
• Teile mit gefährlichen Oberflächen (z.B. scharfe Kanten, 

Schneidestellen); Kurzschlüsse-Überlastungen-Lichtbögen usw.; versch. 
Verletzungen infolge mangelhafter Werkzeugqualität; nicht 
zweckmässiger Verwendung; ungenügender Kontrolle und fehlenden 
Unterhalts; Vibrationen; schlechte/belastende Körperhaltung; Lärm; 
Gase/Dämpfe/Stäube; Spritzer von heissen Materialien.
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PSA – müssen zwingend getragen werden:
• Schutzbrille (geschlossene) 
• Gehörschutz
• Atemschutz (Staubmaske)
• Handschuhe
• Sicherheitsschuhe
Aufpassen: keine weite Kleidung tragen, die sich in den 
Maschinenverfangen könnte!

Grundregeln - Sicherheitshinweise
• Angaben am Gerät: deutlich und dauerhaft erkennbar! (z.B. Drehzahlen 

der Schleifwelle)
• Arbeitsstelle: keine leicht entzündlichen brennbaren Materialien in der 

Nähe
• Brandmeldeanlage (BMA) im Raum: wenn vorhanden, muss vor 

Inangriffnahme der Arbeiten zwingend ausgeschaltet werden
• Trennscheiben dürfen sich keinesfalls lösen oder verrutschen –

defekten Trennscheiben sind sofort auszuwechseln!
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